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bei so schwierigen fällen habe ich einen extra zettel angelegt und ALLES darauf notiert (wenn
der schüler auch bei anderen probleme macht, sollen die da auch eintragen). dann hast du
nämlich was in der hand und es wirkt anders ob du sagst, xy stört so oft, ist immer laut... oder
ob du sagen kannst: am 09.04, 3. stunde: wirft papier durch die klasse, 5. stunden beschimpft
mitschüler als dicke kuh, 6. Stunde: arbeitet nicht mit, schreibt private briefe... das wird dann
schnell eine seeehr lange liste und dann merken die eltern schnell, dass da wirklich was nicht
ok ist.
bei der beleidigung gegen dich würde ich zum schulleiter gehen. dafür muss der schüler sich
offiziell entschuldigen und da würde ich auch sanktionen einfordern
(zu mir hat mal ein 2. Klässer!!! Fick dich Frau... gesagt. Gab dann klassenkonferenz und
schulausschluss für einen tag (obs beim kind was hilft..., aber dann wachen die eltern mal auf,
weil die nächste konsequenz dann klassenwechsel und dann schulwechsel ist!)
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